
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Hainfeld hat in seiner Sitzung am 15.12.2022     
folgende 

 

Friedhofsgebührenordnung 

nach dem NÖ Bestattungsgesetz 2007 

für den „alten“ bzw. „neuen“ Friedhof der Stadtgemeinde Hainfeld beschlossen: 

§ 1 

Arten der Friedhofsgebühren 

 

Für die Benützung des Gemeindefriedhofes werden eingehoben: 

 

a) Grabstellengebühren 

b) Verlängerungsgebühren 

c) Beerdigungsgebühren 

d) Enterdigungsgebühren 

e) Gebühren für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage) und Aufbahrungshalle  

f) Gebühren für die Benützung der Aufbahrungshalle 

 

§ 2 

Grabstellengebühren 

 

(1) Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechtes auf 10 Jahre bei 

Erdgrabstellen sowie bei Sonstigen Grabstellen, 10 Jahre bei Urnennischen und   30 Jahre 

bei Grüften beträgt für 

Alter Friedhof: 

1.) Erdgrabstellen:         

a. Kindergräber      €     80,00  

b. Reihengräber bis zu 2 Leichen    €   150,00  

c. Reihen-Familiengräber bis zu 4 Leichen  €   300,00  

d. Randgräber bis zu 2 Leichen    €   280,00  

e. Rand-Familiengräber bis zu 4 Leichen  €   560,00  

f. Mauergräber bis zu 2 Leichen    €   380,00  

g. Mauer-Familiengräber bis zu 4 Leichen  €   760,00  

h. Urnengräber bis zu 4 Urnen    €   100,00 

 

 



 

2.) Sonstige Grabstellen:         

a. Grüfte bis zu 6 Leichen     € 5.200,00  

 

Neuer Friedhof: 

1.) Erdgrabstellen:  

a. Reihengräber bis zu 2 Leichen   €   350,00  

b. Familiengräber bis zu 4 Leichen   €   680,00  

c. Urnengräber bis zu 4 Urnen    €   100,00  

 

2.) Sonstige Grabstellen:  

a. Urnennischen bis zu 4 Urnen   € 1.320,00 

 

§ 3 

Verlängerungsgebühren 

 

(1) Für Erdgrabstellen wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere Verlängerung des 

Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit dem gleichen Betrag festgesetzt, der für 

solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist. 

 

(2) Für sonstige Grabstellen (Urnennischen) wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere 

Verlängerung des Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit einem Betrag von         

€ 400,00 festgesetzt. 

 

(3) Für sonstige Grabstellen (Grüfte) wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere 

Verlängerung des Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit einem Drittel des 

Betrages festgesetzt, der für solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist. 

 

§ 4 

Beerdigungsgebühren 

(1) Die Beerdigungsgebühr für das Öffnen und Schließen der Grabstelle beträgt bei  

 

a) Erdgräbern mit einer Tiefe bis zu 1,60 m                                             €     380,00              

b) Erdgräbern mit einer Tiefe bis zu 2,00 m                                             €     460,00 

c) Urnengräbern                                                                                       €     100,00 

d) Kindergräbern                                                                                      €     160,00 

e) Urnennische                                                                                         €       70,00 



f) Grüften                                                                                                  €  1.000,00 

Zusatzkosten bei Blinder Gruft  

g) Blinde Gruft Einzelgrab € 620,00 

h) Blinde Gruft Familiengrab € 795,00 

i) Blinde Gruft Urnengrab/ Urnenbeisetzung im Erdgrab € 375,00 

j)    Gruft                                                  € 750,00 

      k)   Seitenteile u. Vorderteil Demontage u. Montage Einzelgrab              € 340,00 

l) Seitenteile u. Vorderteil Demontage u. Montage Doppelgrab            € 360,00 

m) Vorderteil Demontage u. Montage                                                        € 180,00

  

                                                                                    

                                 

 

(2) Bei Beerdigungen außerhalb der Dienstzeit (Freitag ab 12.00 Uhr) erhöht sich die 

jeweilige Gebühr nach Absatz 1 um € 150,00.  

 

 

§ 5 

Enterdigungsgebühr 

Die Enterdigungsgebühr für die Enterdigung einer Leiche beträgt  

3.) Erdgräber mit einer Tiefe bis zu 1,60 m           €    890,00 

4.) Erdgräber mit einer Tiefe bis zu 2,00 m           € 1.190,00 

5.) Urnengräber              €    105,00 

6.) Kindergräber             €     415,00 

7.) Grüften             €  2.590,00 

Zusatzkosten bei Blinder Gruft 

a) Blinde Gruft Einzelgrab Deckel Demontage und Montage  € 620,00 

b)  Blinde Gruft Familiengrab Deckel Demontage und Montage € 795,00 

c) Blinde Gruft Urnengrab/ Urnenbeisetzung im Erdgrab € 375,00 

      Deckel Demontage und Montage 

d) Gruftdeckel Demontage und Montage                                                   € 750,00 

e) Seitenteile u. Vorderteil Demontage u. Montage Einzelgrab              € 340,00 

f) Seitenteile u. Vorderteil Demontage u. Montage Doppelgrab            € 360,00 

g) Vorderteil Demontage u. Montage                                                        € 180,00  

 

 

 



§ 6 

Gebühren für die Benützung der 

Leichenkammer und der Aufbahrungshalle 

 

Die Gebühr für die Benützung der Leichenkammer und der Aufbahrungshalle beträgt für 

jeden angefangenen Tag                     €     35,00 

 

 

 

 

 

§ 7 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

 

Diese Friedhofsgebührenordnung tritt mit 01.01.2023 in Kraft.  

 

 

 

 

angeschlagen:  16.12.2022 

abgenommen:   31.12.2022 

 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 
Albert Pitterle  


